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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Beschlüsse des Ausschusses  

Gesetz zur Umsetzung  
der Akademisierung des Hebammenbe-

rufs und Anpassung weiterer landes-
rechtlicher Regelungen 

 

  

Artikel 1 
Änderung  

des Landeshebammengesetzes 
 
Das Landeshebammengesetz vom 
5. März 2002 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt 
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 14. Feb-
ruar 2012 (GV.NRW. S. 97) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Artikel 1 
Änderung  

des Landeshebammengesetzes 
 
Unverändert 

1.  Die Bezeichnung wird wie folgt gefasst: 
 

„Landesgesetz über den Beruf  
der Hebammen“. 

 

  

2.  § 1 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa)  Satz 1 wird wie folgt geän-

dert: 
 

aaa)  Nach dem Wort „Heb-
ammen“ werden die 
Wörter „und Entbin-
dungspfleger“ gestri-
chen. 

 
bbb)  Nach dem Wort „psy-

chologischen“ wird 
das Wort „und“ durch 
ein Komma ersetzt. 

 
ccc)  Nach dem Wort „sozi-

ologischen“ werden 
ein Komma und die 
Wörter „hebammen-
wissenschaftlichen 
und weiteren bezugs-
wissenschaftlichen“ 
eingefügt. 
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ddd)  Nach den Wörtern 
„soziokultureller Un-
terschiede“ werden 
die Wörter „und der 
besonderen Belange 
von Menschen mit Be-
hinderung und chroni-
schen Erkrankungen“ 
eingefügt. 

 
bb)  Nach Satz 1 werden die fol-

genden Sätze eingefügt: 
 
 „Sie berücksichtigen die kon-

krete Lebenssituation, den 
sozialen, biographischen, 
kulturellen und religiösen Hin-
tergrund, die sexuelle Orien-
tierung, die geschlechtliche 
Vielfalt sowie die Lebens-
phase der zu betreuenden 
Frauen und Familien. Sie un-
terstützen deren Selbststän-
digkeit und achten deren 
Recht auf Selbstbestim-
mung.“ 

 
cc)  In dem neuen Satz 4 werden 

nach dem Wort „Neugebore-
nen“ die Wörter „und Säuglin-
gen“ eingefügt. 

 
b)  Nach Absatz 1 wird folgender Ab-

satz 2 eingefügt: 
 
 „(2) Die Vorschriften dieses Geset-

zes sind nach § 74 Absatz 1 des 
Hebammengesetzes vom 22. No-
vember 2019 (BGBl. I S. 1759), das 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
24. Februar 2021 (BGBl. I S. 274) 
geändert worden ist, auch auf Ent-
bindungspfleger anzuwenden.“ 

 

  

c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 
3 und wie folgt geändert: 
 
aa)  In dem Satzteil vor Nummer 1 

wird das Wort „Gesundheits-
wesen“ durch die Wörter 
„Recht des Hebammenbe-
rufs“ ersetzt. 
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bb)  In Nummer 1 werden die 
Wörter „und Neugeborenen“ 
durch die Wörter „, Neugebo-
renen und Säuglingen“ er-
setzt. 

 
d)  Folgende Absätze 4 bis 6 werden 

angefügt:  
 
 „(4) Das für das Recht des Hebam-

menberufs zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung nach Anhörung des für 
den Hebammenberuf zuständigen 
Ausschusses des Landtags: 
 
1. die Einzelheiten der Überprü-

fung der Studiengangskon-
zepte nach § 12 Absatz 1 des 
Hebammengesetzes durch die 
zuständige Landesbehörde im 
Akkreditierungsverfahren zu 
regeln, 

 
2. die Einzelheiten der Überprü-

fung der Einhaltung der berufs-
rechtlichen Vorgaben und der 
Einhaltung der Studien- und 
Prüfungsverordnung für Heb-
ammen durch die zuständige 
Landesbehörde gemäß § 12 
Absatz 2 des Hebammenge-
setzes und der Studien- und 
Prüfungsverordnung für Heb-
ammen vom 8. Januar 2020 
(BGBl. I S. 39) zu regeln, ins-
besondere ob der Studiengang 
so konzipiert ist, dass das Stu-
dienziel erreicht werden kann, 

 
3. die Einzelheiten der Überprü-

fung von wesentlichen Ände-
rungen des Studiengangskon-
zeptes nach Abschluss des Ak-
kreditierungsverfahrens ge-
mäß § 12 Absatz 3 des Heb-
ammengesetzes zu regeln, 
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4.  den Umfang der Praxisanlei-
tung nach § 13 Absatz 2 Satz 2 
des Hebammengesetzes ab-
weichend von § 13 Absatz 2 
Satz 1 des Hebammengeset-
zes zu regeln, 

 
5.  die näheren Anforderungen an 

die Geeignetheit von Einrich-
tungen nach § 13 Absatz 2 und 
3 des Hebammengesetzes zur 
Durchführung von Teilen der 
praktischen Ausbildung und 
die Voraussetzungen, unter 
denen die Durchführung der 
Ausbildung untersagt werden 
kann, zu regeln und 

 
6.  die Kriterien zur Angemessen-

heit des Umfangs der Praxis-
begleitung nach § 17 Absatz 1 
des Hebammengesetzes fest-
zulegen. 

 
(5) Im Sinne des § 10 Absatz 2 des 
Hebammengesetzes finden die all-
gemeinen Regelungen für den Zu-
gang zum Studium in der jeweils 
geltenden Fassung weiter Anwen-
dung.  

 
(6) Das für das Recht des Hebam-
menberufs zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung: 

 
1.  nach § 10 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 4 in Verbindung mit 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 der Stu-
dien- und Prüfungsverordnung 
für Hebammen den Zeitraum 
für die Absolvierung der be-
rufspädagogischen Fortbildun-
gen auf bis zu drei Jahre zu 
verlängern, 

 
2.  den Inhalt der in § 10 der Stu-

dien- und Prüfungsverordnung 
für Hebammen geregelten be-
rufspädagogischen Zusatzqua-
lifikation und Fortbildung für die 
Praxisanleitung zu regeln und 
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3.  die Kriterien der Befähigung 
der zur Praxisanleitung nach 
§ 10 Absatz 3 in Verbindung 
mit § 6 Absatz 2 der Studien- 
und Prüfungsverordnung für 
Hebammen befähigten Person 
zu regeln.“ 

 
3.  § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Absatz 1 werden nach dem Wort 
„Hebammen“ die Wörter „und Ent-
bindungspfleger“ gestrichen. 

 
b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa)  In Satz 1 wird das Wort „Ge-

sundheitswesen“ durch die 
Wörter „Recht des Hebam-
menberufs“ ersetzt. 

 
bb)  In Satz 2 werden nach dem 

Wort „Hebammen“ die Wörter 
„und Entbindungspfleger“ ge-
strichen. 

 

  

4.  § 3 Absatz 1 und 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 „(1) Hebammen üben ihren Beruf unter 

Aufsicht der zuständigen Behörde aus. 
Freiberufliche Hebammen haben der 
zuständigen Behörde die notwendigen 
Auskünfte zu erteilen, Einsicht in die 
Dokumentation und Einblick in ihre Auf-
zeichnungen zu gewähren sowie Ge-
räte und Arzneimittel vorzulegen. Die 
zuständige Behörde fördert zugleich 
das Hebammenwesen.  

 
 (2) Während der üblichen Betriebs- und 

Geschäftszeiten und bei Vorliegen von 
Gefahr in Verzug auch außerhalb der 
üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten 
sind die mit dem Vollzug dieses Geset-
zes beauftragten Stellen zur Durchfüh-
rung der Überwachungsaufgaben be-
rechtigt. Dabei dürfen Sie insbesondere 
die zu überwachenden Grundstücke, 
Räume, Anlagen und Einrichtungen be-
treten und dort Besichtigungen, Prüfun-
gen und Untersuchungen vornehmen.“ 
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5.  § 4 wird aufgehoben. 
 

  

6.  § 5 wird § 4 und in Satz 2 werden die 
Wörter „Ablauf des Jahres 2014“ durch 
die Angabe „31. Dezember 2025“ er-
setzt. 

 

  

Artikel 2 
Änderung der Berufsordnung  

für Hebammen und Entbindungspfleger 
 
Aufgrund des § 1 Absatz 2 bis 4 und 6 des 
Landeshebammengesetzes vom 
5. März 2002 (GV. NRW. S. 102), von denen 
Absatz 2 durch Artikel 1 Nummer 2 Buch-
stabe b des Gesetzes vom [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle] eingefügt, 
Absatz 3 durch Artikel 1 Nummer 2 Buch-
stabe c des Gesetzes vom [einsetzen Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle] geändert 
und die Absätze 4 und 6 durch Artikel 1 Num-
mer 2 Buchstabe d des Gesetzes vom [ein-
setzen Ausfertigungsdatum und Fundstelle] 
eingefügt worden sind, wird verordnet: 
 

 Artikel 2 
Änderung der Berufsordnung  

für Hebammen und Entbindungspfleger 
 
Unverändert  

Die Berufsordnung für Hebammen und Ent-
bindungspfleger vom 6. Juni 2017 (GV. 
NRW. S. 616), die durch Verordnung vom 
18. Mai 2020 (GV. NRW. S. 348, ber. S. 386) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

1.  Die Bezeichnung wird wie folgt gefasst: 
 

„Berufsordnung für Hebammen“. 
 

  

2.  § 1 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Der Wortlaut wird Absatz 1 und in 
den Sätzen 1 und 2 werden je-
weils die Wörter „und Entbin-
dungspfleger“ gestrichen. 

 
b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
 
 „(2) Die Vorschriften dieser Ver-

ordnung sind nach § 74 Absatz 1 
des Hebammengesetzes vom  
22. November 2019 (BGBl. I  
S. 1759), das durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2021 
(BGBl. I S. 274) geändert worden 
ist, auch auf Entbindungspfleger 
anzuwenden.“ 

  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16433&vd_back=N616&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16433&vd_back=N616&sg=0&menu=1
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3.  § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 
 
aaa)  Nach dem Wort 

„Hebammen“ wer-
den die Wörter „und 
Entbindungspfleger“ 
gestrichen. 

 
bbb)  Nach dem Wort „ge-

burtshilflichen“ wird 
das Wort „und“ 
durch ein Komma er-
setzt. 

 
ccc)  Nach dem Wort 

„hebammenwissen-
schaftlichen“ werden 
die Wörter „und wei-
teren bezugswissen-
schaftlichen“ einge-
fügt. 

 
ddd)  Nach dem Wort „Be-

hinderung“ werden 
die Wörter „und 
chronischen Erkran-
kungen“ eingefügt. 

 
bb)  Folgende Sätze werden an-

gefügt: 
 
 „Sie berücksichtigen die 

konkrete Lebenssituation, 
den sozialen, biographi-
schen, kulturellen und religi-
ösen Hintergrund, die sexu-
elle Orientierung sowie die 
Lebensphase der zu betreu-
enden Frauen und Familien. 
Sie unterstützen deren 
Selbstständigkeit und ach-
ten deren Recht auf Selbst-
bestimmung.“ 

 

  

b)  In Absatz 2 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Hebammen“ die Wör-
ter „und Entbindungspfleger“ ge-
strichen. 
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c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Hebammen sind dazu befä-
higt, 
 
1.  die folgenden Aufgaben 

selbstständig auszuführen: 
 

a)  eine Schwangerschaft 
festzustellen, 

 
b)  die physiologisch verlau-

fende Schwangerschaft 
durch Durchführung der 
hierfür erforderlichen Un-
tersuchungen zu beobach-
ten und zu überwachen, 
sowie Hilfe zu leisten bei 
Schwangerschaftsbe-
schwerden  
oder Wehen, 

 
c)  Frauen und Familien auf 

die Geburt, das Wochen-
bett und die Elternschaft 
vorzubereiten sowie zur 
Ernährung, Pflege, Hygi-
ene und Versorgung des 
Neugeborenen und des 
Säuglings anzuleiten und 
zu beraten, 

 
d)  belastende Lebenssituati-

onen und psychosoziale 
Problemlagen bei Frauen 
und deren Familien zu er-
kennen und gegebenen-
falls auf erforderliche Maß-
nahmen zur Unterstützung 
hinzuwirken, 

 
e)  über die Untersuchungen 

aufzuklären, die für eine 
möglichst frühzeitige Fest-
stellung von Risiko-
schwangerschaften oder 
Regelwidrigkeiten und 
Komplikationen in der 
Schwangerschaft erforder-
lich sind, 
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f)  Anzeichen von Regelwid-
rigkeiten, die eine ärztliche 
Behandlung erforderlich 
machen, in der Schwan-
gerschaft, bei der Geburt, 
während des Wochenbetts 
und während der Stillzeit 
zu erkennen und die im je-
weiligen Fall angemesse-
nen Maßnahmen für eine 
ärztliche Behandlung zu 
ergreifen, 

 
g)  Frauen und Familien bei 

Totgeburten und Fehlge-
burten sowie bei Abbrü-
chen von Schwanger-
schaften nach der zwölften 
Schwangerschaftswoche 
zu betreuen und zu beglei-
ten, 

 
h)  während der Geburt 

Frauen zu betreuen und 
das ungeborene Kind mit 
Hilfe geeigneter klinischer 
und technischer Mittel zu 
überwachen, 

 
i)  physiologisch verlaufende 

Geburten bei Schädellage 
durchzuführen, 

 
j)  im Dringlichkeitsfall Steiß-

geburten durchzuführen, 
 
k)  die Frau und das Neuge-

borene fachgerecht in die 
ärztliche Weiterbehand-
lung zu übergeben, 

 
l) Hilfe bei ärztlichen Maß-

nahmen unter Fortsetzung 
der Hebammenhilfe zu 
leisten, 
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m) im Notfall und bei Abwe-
senheit einer Ärztin oder 
eines Arztes die medizi-
nisch erforderlichen Maß-
nahmen, insbesondere die 
manuelle Ablösung der 
Plazenta, an die sich ge-
gebenenfalls eine manu-
elle Nachuntersuchung 
der Gebärmutter an-
schließt, einzuleiten und 
durchzuführen,  

 
n)  im Notfall die Wiederbele-

bungsmaßnahmen bei der 
Frau und dem Neugebore-
nen durchzuführen, 

 
o)  das Neugeborene und die 

Mutter nach der Geburt 
und im Wochenbett zu un-
tersuchen, zu pflegen und 
deren Gesundheitszu-
stand zu überwachen, 
wozu auch die Untersu-
chung, Überwachung und 
Pflege des Neugeborenen 
regelmäßig in den ersten 
zehn Tagen nach der Ge-
burt, erforderlichenfalls 
länger gehört, einschließ-
lich Prophylaxemaßnah-
men, Blutentnahmen, so-
wie die Aufklärung und die 
Durchführungsverantwor-
tung bei Screening-Unter-
suchungen sowie die Be-
ratung und Anleitung in 
Pflege und Ernährung des 
Neugeborenen, insbeson-
dere Stillberatung und 
Stillförderung sowie Hilfe-
leistung bei Beschwerden, 

 
p)  über Fragen der Familien-

planung angemessen auf-
zuklären und zu beraten 
und 
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q)  die angewendeten Maß-
nahmen, den Schwanger-
schaftsverlauf, die Geburt 
und das Wochenbett zu 
dokumentieren und Be-
scheinigungen im Rahmen 
der Berufsausübung aus-
zustellen, 

 
2.  ärztlich angeordnete Maß-

nahmen eigenständig durch-
zuführen, insbesondere Maß-
nahmen der Erstversorgung 
von Mutter und Neugebore-
nem nach geburtshilflichen 
Eingriffen und Operationen, 

 
3.  interprofessionell mit anderen 

Berufsgruppen fachlich zu 
kommunizieren und effektiv 
zusammenzuarbeiten und bei 
der Zusammenarbeit indivi-
duelle, multidisziplinäre und 
berufsübergreifende Lösun-
gen vor allem für regelwidrige 
Schwangerschafts-, Geburts- 
und Wochenbettverläufe zu 
entwickeln und teamorientiert 
umzusetzen.“ 

 
d)  In Absatz 4 Satz 3 werden nach 

dem Wort „Hebammen“ die Wör-
ter „und Entbindungspfleger“ ge-
strichen. 

 

  

4.  § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 1 werden nach dem 
Wort „Hebammen“ die Wör-
ter „und Entbindungspfle-
ger“ gestrichen. 

 
bb)  In Satz 3 werden nach dem 

Wort „Hebamme“ die Wörter 
„oder der Entbindungspfle-
ger“ gestrichen. 
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b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  Nach den Wörtern „von der 
Hebamme“ werden die Wör-
ter „oder dem Entbindungs-
pfleger“ gestrichen. 

 
bb)  Nach den Wörtern „Meinung 

der Hebamme“ werden die 
Wörter „oder des Entbin-
dungspflegers“ gestrichen. 

 
5.   In § 4 Absatz 1 und 2 werden jeweils die 

Wörter „und Entbindungspfleger“ gestri-
chen. 

 

  

6.  § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Hebammen“ die Wörter „und Ent-
bindungspfleger“ gestrichen. 

 
b)  In Satz 3 werden nach dem Wort 

„Hebammen“ die Wörter „und die 
Entbindungspfleger“ gestrichen. 

 

  

7.  § 6 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 

  
aa)  Die Wörter „und Entbin-

dungspfleger“ werden gestri-
chen. 

 
bb)  Die Angabe „2“ wird durch die 

Angabe „3“ ersetzt. 
 

b)  In Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 
werden jeweils die Wörter „und Ent-
bindungspfleger“ gestrichen. 

 

  

8.  § 7 wird wie folgt geändert: 
  

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 1 werden nach dem 
Wort „Hebammen“ die Wörter 
„und Entbindungspfleger“ ge-
strichen.  
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bb)  Folgender Satz wird ange-
fügt: 

 
 „Mit Ausnahme der Fortbil-

dung nach Satz 3 kann die 
Fortbildung auch in digitaler 
Form durchgeführt werden.“ 

 
b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 1 werden die Wörter 
„Hebammen und Entbindungs-
pflegerausbildung“ durch die 
Wörter „Hebammenausbildung 
und berufspädagogische Fort-
bildungen für und zur Praxisan-
leitung“ ersetzt. 

 
bb)  In Satz 2 werden nach den 

Wörtern „gegen Gebühr vorab“ 
die Wörter „von der unteren 
Gesundheitsbehörde, in deren 
Zuständigkeitsbereich die Ver-
anstaltung oder die erste von 
mehreren gleichartigen Veran-
staltungen stattfindet,“ gestri-
chen. 

 

  

c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(4) Geeignete Fortbildungen sind 

insbesondere Veranstaltungen, 
Kongresse, Tagungen und Quali-
tätszirkel, die sich auf das ausge-
übte oder angestrebte Tätig-
keitsspektrum der Hebamme in den 
Gebieten der Schwangerschaftsbe-
treuung, der Geburtshilfe, der Wo-
chenbettbetreuung und Stillbera-
tung sowie des Notfallmanage-
ments gemäß Anlage 2 zu dieser 
Verordnung beziehen.“ 

 

  

9.  Nach § 7 wird folgender § 8 eingefügt: 
 

„§ 8 
Meldepflichten 

 
(1) Hebammen haben der zuständigen 
Behörde unter Verwendung der An-
lage 3 zu dieser Verordnung unaufge-
fordert anzuzeigen: 
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1.  den Beginn der Berufsausübung, 
dabei ist die Berechtigung zum 
Führen der Berufsbezeichnung 
nachzuweisen, 

 
2.  das Geburtsdatum, 
 
3.  die Beschäftigungsart, 
 
4.  die regelmäßige wöchentliche Ar-

beitszeit sowie den zeitlichen Anteil 
der Beschäftigungsarten an der re-
gelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit, 

 
5.  die Bereiche, in denen sie tätig 

sind, gegliedert in folgende Katego-
rien: 

 
a)  Schwangerschaft, 
b)  Geburt, 
c)  Wochenbett und Stillzeit, 
 

6.  die Anschrift oder die Anschriften, 
unter der oder denen die berufliche 
Tätigkeit ausgeübt wird, 

 
7.  die Sicherstellung der Möglichkeit 

zum Empfang von Nachrichten, 
 
8.  den Zeitpunkt der letzten Teil-

nahme an einer beruflichen Fortbil-
dungsveranstaltung, 

 
9.  die Anzahl der jährlich außerkli-

nisch geleiteten Geburten ein-
schließlich der außerklinisch be-
gonnenen, aber in einer Klinik be-
endeten Geburten sowie die Anzahl 
der jährlich betreuten Frauen in der 
Schwangerschaftsvorsorge und 
Wochenbettbetreuung und 

 
10.  die Beendigung der Berufsaus-

übung. 
 

(2) Der Beginn und die Beendigung der 
Berufsausübung sowie die Namens- 
und Adressänderung sind unverzüglich 
anzuzeigen. Im Übrigen müssen die An-
gaben nach Absatz 1 erstmals mit der 
Anzeige des Beginns der Berufsaus-
übung und sodann jährlich bis zum 
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31. Januar des Folgejahres angezeigt 
werden.“ 

 
10. Der bisherige § 8 wird § 9 und wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 9 
Besondere Pflichten  

bei freiberuflicher Tätigkeit 
 

Freiberuflich tätige Hebammen sind 
über die allgemeinen Meldepflichten 
nach § 8 hinaus verpflichtet,  
 
1.  sich an Perinatalerhebungen im 

Rahmen von landes- und bundes-
weiten Qualitätssicherungsmaß-
nahmen zu beteiligen, 

 
2.  sich entsprechend ihres Leistungs-

angebots und -umfangs gegen 
Haftpflichtansprüche im Rahmen 
der beruflichen Tätigkeit zu versi-
chern. Der Nachweis ist gegenüber 
der der nach § 8 zuständigen Be-
hörde zu Beginn der Tätigkeit und 
danach alle drei Jahre zusammen 
mit dem Nachweis nach § 7 Ab-
satz 1 zu führen,  

 
3.  ihre Praxis durch ein Schild zu 

kennzeichnen, welches Namen, 
Berufsbezeichnung und Kontaktda-
ten angibt, 

 
4.  nicht in berufsunwürdiger Weise zu 

werben,  
 
5.  die von ihnen betreuten Schwange-

ren, Wöchnerinnen und Mütter über 
ihre Erreichbarkeit, die Inanspruch-
nahme anderer Dienste im Bedarfs- 
und Notfall sowie über gegebenen-
falls bestehende Vertretungen auf-
zuklären und 

 
6.  sicherzustellen, dass die Dokumen-

tation nach § 6 Absatz 1 bei endgül-
tiger Aufgabe ihrer Berufstätigkeit 
oder im Falle ihres Todes ver-
schlossen der zuständigen Be-
hörde übergeben wird.“ 
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11.  Der bisherige § 9 wird aufgehoben. 
 

  

12.  Die Anlagen 2 und 3 aus dem Anhang 
zu diesem Gesetz werden angefügt. 

 

  

Artikel 3 
Änderung der Zuständigkeitsverordnung 

Heilberufe 
 
Auf Grund des § 5 Absatz 2 und 3 Satz 1 des 
Landesorganisationsgesetzes vom 
10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), von denen 
Absatz 2 durch § 97 Nummer 1 des Geset-
zes vom 21. Dezember 1976 (GV. NRW. 
S. 438) neu gefasst und Absatz 3 Satz 1 zu-
letzt durch Artikel 10 Nummer 3 des Geset-
zes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) ge-
ändert worden sind, wird verordnet: 
 

 Artikel 3 
Änderung der Zuständigkeitsverordnung 

Heilberufe 
 

Unverändert  

Die Zuständigkeitsverordnung Heilberufe 
vom 20. Mai 2008 (GV. NRW. S. 458), die 
zuletzt durch Verordnung vom 27. Ja-
nuar 2021 (GV. NRW. S. 46) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 
 
1.  § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Nummer 7 wird das 
Komma durch die Wörter „ in 
der zuletzt durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 15. Au-
gust 2019 (BGBl. I S. 1307) 
geänderten Fassung nach 
Maßgabe des § 66 des Pfle-
geberufegesetzes vom 
17. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2581),“ ersetzt. 

 
bb)  In Nummer 8 wird das 

Komma durch die Wörter „ in 
der zuletzt durch Artikel 13 
des Gesetzes vom 15. Au-
gust 2019 (BGBl. I S. 1307) 
geänderten Fassung nach 
Maßgabe des § 61 der Pfle-
geberufe-Ausbildungs- und -
Prüfungsverordnung vom 
2. Oktober 2018 (BGBl. I 
S. 1572),“ ersetzt. 

 

  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=11255&val=11255&seite=46&sg=0&menu=0
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cc)  In Nummer 24 wird das 
Komma durch die Wörter 
„ nach Maßgabe des § 40 der 
Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung Pflegefachassis-
tenz vom 9. Dezember 2020 
(GV. NRW. S. 1216),“ ersetzt. 

 
dd)  In Nummer 27 wird das 

Komma durch die Wörter „ in 
der zum 31. Dezember 2019 
geltenden Fassung nach 
Maßgabe des § 76 des Heb-
ammengesetzes vom 22. No-
vember 2019 (BGBl. I 
S. 1759),“ ersetzt. 

 
ee)  In Nummer 28 wird das 

Komma durch die Wörter „ in 
der zum 31. Dezember 2019 
geltenden Fassung nach 
Maßgabe der §§ 57 und 58 
der Studien- und Prüfungs-
verordnung für Hebammen 
vom 8. Januar 2020 (BGBl. I 
S. 39),“ ersetzt. 

 
ff)  Die Nummern 29 und 30 wer-

den aufgehoben. 
 

gg)  Die Nummern 27 und 28 wer-
den aufgehoben. 

 
b)  In Satz 2 werden nach dem Wort 

„Berufsbezeichnung,“ die Wörter 
„das Meldeverfahren,“ eingefügt. 

 
2.  § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Nummer 4 wird das 
Komma durch die Wörter 
„ nach Maßgabe des § 40 der 
Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung Pflegefachassis-
tenz,“ ersetzt. 

 
bb)  In Nummer 7 wird das Wort 

„und“ durch ein Komma er-
setzt. 
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cc)  Nummer 8 wird durch die fol-
genden Nummern 8 bis 14 er-
setzt: 

 
 „8. Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung Pfle-
gefachassistenz,  

 
  9.  Hebammengesetz vom 

22. November 2019 
(BGBl. I S. 1759), 

 
10.  Studien- und Prüfungs-

verordnung für Hebam-
men vom 8. Januar 
2020 (BGBl I S. 39), 

 
11.  Landeshebammenge-

setz vom 5. März 2002 
(GV. NRW. S. 102), 

 
12.  Berufsordnung für Heb-

ammen vom 
6. Juni 2017 (GV. 
NRW. S. 616), 

 
13.  Anästhesietechnische- 

und Operationstechni-
sche-Assistenten-Ge-
setz vom 14. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2768) 
und 

 
14.  Anästhesietechnische- 

und Operationstechni-
sche-Assistenten-Aus-
bildungs- und -Prü-
fungsverordnung vom 
4. November 2020 
(BGBl. I S. 2295).“ 

 
b)  In Satz 2 werden nach dem Wort 

„Berufsbezeichnung,“ die Wörter 
„das Meldeverfahren,“ eingefügt. 
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Artikel 4 
Verordnung zur Durchführung  

des Hebammengesetzes 
in Nordrhein-Westfalen 

(Durchführungsverordnung Hebammen-
gesetz – DVO-HebG NRW) 

 
Auf Grund des § 1 Absatz 4 und 6 des Lan-
deshebammengesetzes vom 5. März 2002 
(GV. NRW. S. 102), die durch Artikel 1 Num-
mer 2 Buchstabe d des Gesetzes vom [ein-
setzen Ausfertigungsdatum und Fundstelle] 
eingefügt worden sind, wird verordnet: 
 

 Artikel 4 
Verordnung zur Durchführung  

des Hebammengesetzes 
in Nordrhein-Westfalen 

(Durchführungsverordnung Hebammen-
gesetz – DVO-HebG NRW) 

 
Unverändert  

§ 1 
Überprüfung der Studiengangskonzepte 

gemäß § 12 des Hebammengesetzes 
 
(1) Die zuständige Bezirksregierung über-
prüft, ob das dem Studiengang zugrundelie-
gende Konzept die berufsrechtlichen Vorga-
ben des Hebammengesetzes vom 22. No-
vember 2019 (BGBl. I S. 1759), das durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 24. Feb-
ruar 2021 (BGBl. I S. 274) geändert worden 
ist, und der Studien- und Prüfungsverord-
nung für Hebammen vom 8. Januar 2020 
(BGBl. I S. 39) einhält. Das für das Recht des 
Hebammenberufs zuständige Ministerium 
stellt den zuständigen Bezirksregierungen zu 
diesem Zweck eine Checkliste zur Verfü-
gung, welche die notwendigen Vorgaben 
systematisch tabellarisch zusammenfasst. 
Näheres ergibt sich aus der Anlage dieser 
Verordnung. 
 
(2) Wesentliche Änderungen des Studien-
gangskonzeptes nach Abschluss des Akkre-
ditierungsverfahrens werden gemäß § 12 
Absatz 3 des Hebammengesetzes durch die 
jeweils zuständige Bezirksregierung über-
prüft. 
 
(3) Die Hochschule soll der zuständigen Be-
zirksregierung zur Erleichterung der Über-
prüfung des Studiengangskonzeptes eine 
Stellungnahme möglichst unter Angabe der 
Fundstellen im Studiengangskonzept vorle-
gen, aus der sich ergibt, dass und in welcher 
Weise das eingereichte Studiengangskon-
zept die in dieser Verordnung genannten An-
forderungen erfüllt.  
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§ 2 
Festlegung der Module  

für die Modulprüfungen nach § 25  
Absatz 2 des Hebammengesetzes 

 
Gemäß § 25 Absatz 2 des Hebammengeset-
zes in Verbindung mit § 13 Absatz 3 der Stu-
dien- und Prüfungsverordnung für Hebam-
men sowie § 6 Absatz 2 Nummer 9 und 10 
der Zuständigkeitsverordnung Heilberufe 
vom 20. Mai 2008 (GV. NRW. S. 458) in der 
jeweils geltenden Fassung legt die Hoch-
schule mit Zustimmung der jeweils zuständi-
gen Bezirksregierung die Module des Studi-
engangs fest, mit denen das Erreichen des 
Studienziels im Rahmen der staatlichen Prü-
fung überprüft wird.  
 

§ 3 
Geeignetheit von Einrichtungen 

zur Durchführung von Praxiseinsätzen 
 
Die zuständigen Bezirksregierungen können 
gemäß § 13 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 
des Hebammengesetzes in Verbindung mit 
§ 7 Absatz 3 der Studien- und Prüfungsver-
ordnung für Hebammen die Durchführung 
von Praxiseinsätzen im Umfang von 160 
Stunden auch in weiteren zur ambulanten 
berufspraktischen Ausbildung von Hebam-
men geeigneten Einrichtungen genehmigen. 
Voraussetzung für die Zulassung ist, dass 
Kompetenzen aus dem Kompetenzbereich 
Nummer I Nummer 1 bis 3 der Anlage 1 der 
Studien- und Prüfungsverordnung für Heb-
ammen vermittelt werden.  
 

  

§ 4 
Abweichungen vom Umfang 

 der Praxisanleitung gemäß § 13  
Absatz 2 Satz 2 des Hebammengesetzes 
 
Abweichend von § 13 Absatz 2 Satz 1 des 
Hebammengesetzes wird bis zum 31. De-
zember 2025 der Umfang der Praxisanlei-
tung auf mindestens 15 Prozent der von der 
studierenden Person während eines Pra-
xiseinsatzes zu absolvierenden  Stundenan-
zahl abgesenkt. Die Möglichkeit für die Ein-
richtungen nach § 13 Absatz 2 Satz 1 des 
Hebammengesetzes, einen höheren Um-
fang für die Praxisanleitung während eines 
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Praxiseinsatzes vorzusehen, bleibt unbe-
rührt. 
 

§ 5 
Abweichungen gemäß § 10 Absatz 1  

Satz 2 und 3 der Studien- und Prüfungs-
verordnung für Hebammen 

 
Abweichend von § 10 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 der Studien- und Prüfungsverordnung 
für Hebammen wird der Zeitraum, in dem die 
berufspädagogischen Fortbildungen zu ab-
solvieren sind, auf bis zu drei Jahre verlän-
gert. Der Stundenumfang ist entsprechend 
zu erhöhen. Geeignete Maßnahmen zur be-
rufspädagogischen Fortbildung sind insbe-
sondere berufspädagogische oder didakti-
sche Fortbildungsveranstaltungen an Hoch-
schulen oder einschlägiger Fortbildungsstät-
ten. Sofern die Verpflichtung zur beruflichen 
Fortbildung ruht, ruht auch die Verpflichtung 
zur berufspädagogischen Fortbildung. 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am zweiten Tag 
nach der Verkündung in Kraft.  
 
(2) Das für das Recht des Hebammenberufs 
zuständige Ministerium berichtet der Lan-
desregierung bis zum Ablauf des Jahres 
2025 über die Auswirkungen dieser Verord-
nung. 
 

  

Artikel 5 
Änderung des Gesundheitsfachberufe-

gesetzes NRW 
  
Das Gesundheitsfachberufegesetz NRW 
vom 18. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 930), 
das durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 650) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1.  Vor § 1 wird die Überschrift „Teil 1 All-

gemeiner Teil“ gestrichen. 
 
 
 
 
 
 

 Artikel 5 
Änderung des Gesundheitsfachberufe-

gesetzes NRW 
  
Unverändert  
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2.  In § 1 Satz 2 werden nach der Angabe 
„2011/24/EU –“ die Wörter „sowie die 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen, (ABl. 
L 255 vom 30.9.2005, S. 22; L 271 vom 
16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, 
S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49; L 305 
vom 24.10.2014, S. 115; L 177 vom 
8.7.2015, S. 60; L 268 vom 15.10.2015, 
S. 35; L 95 vom 9.4.2016, S. 20), die zu-
letzt Delegierten Beschluss (EU) 
2020/548 (ABl. L 131 vom 24.4.2020, 
S. 1) geändert worden ist,“ eingefügt. 

 
3.  Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt: 
 

„§ 1a 
Meldeverpflichtung 

 
Angehörige der in § 6 Absatz 2 genann-
ten Berufe (Gesundheitsfachberufe), 
die ihren Beruf selbstständig ausüben 
wollen und Arbeitgeberinnen sowie Ar-
beitgeber, die Angehörige dieser Berufe 
beschäftigen wollen, sind verpflichtet, 
vor erstmaliger Ausübung der berufli-
chen Tätigkeit der zuständigen Behörde 
schriftlich oder in elektronischer Form 
anzuzeigen: 
 
1.  den Beginn der Berufsausübung; 

dabei ist die Berechtigung zum 
Führen der Berufsbezeichnung 
nachzuweisen, 

 
2.  das Geburtsdatum, 
 
3.  die Beschäftigungsart, 
4.  die Anschrift oder die Anschriften, 

unter der oder denen die berufliche 
Tätigkeit ausgeübt wird und 

 
5.  die Beendigung der Berufsaus-

übung.“ 
 

  

4.  Vor § 2 wird die Überschrift „Teil 2 Be-
rufsausübung“ aufgehoben. 
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5.  § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa)  In Satz 2 werden nach dem 
Wort „schriftlich“ die Wörter 
„oder elektronisch“ eingefügt. 

 
bb)  Die folgenden Sätze werden 

angefügt: 
 
 „Bei der erstmaligen Meldung 

hat die dienstleistungserbrin-
gende Person zusätzlich zu 
den Nachweisen in Absatz 1 
folgende Dokumente vorzule-
gen:  
 
1.  Nachweis über die 

Staatsangehörigkeit, 
 
2.  Nachweis der Berufs-

qualifikation,  
 
3.  Bescheinigung darüber, 

dass die Ausübung des 
Berufs zum Zeitpunkt der 
Vorlage weder vorüber-
gehend noch endgültig 
untersagt worden ist und 
keine berufsbezogenen 
Vorstrafen vorliegen, und 

 
4.  Erklärung über den Be-

ginn und die Beendigung 
der Dienstleistungser-
bringung.  

 
Die dienstleistungserbrin-
gende Person ist verpflichtet, 
Änderungen der vorgenann-
ten Angaben der zuständigen 
Behörde unverzüglich zu 
melden.“ 

 

  

b)  Absatz 4 wird durch die folgenden 
Absätze 4 bis 10 ersetzt:  

 
 „(4) Vor der erstmaligen Erbringung 

einer Dienstleistung von Angehöri-
gen der Gesundheitsfachberufe, 
die nicht dem Grundsatz der auto-
matischen Anerkennung unter-
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liegen, kann die zuständige Be-
hörde bei berechtigten Zweifeln an 
der beruflichen Qualifikation die 
Berufsqualifikationen der dienst-
leistenden Person überprüfen. Da-
bei sind die Berufserfahrung sowie 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kom-
petenzen der dienstleistenden Per-
son, die durch lebenslanges Lernen 
erworben und hierfür förmlich von 
einer einschlägigen Stelle als gültig 
anerkannt wurden, zu berücksichti-
gen. Besteht ein wesentlicher Un-
terschied zwischen der beruflichen 
Qualifikation der dienstleistenden 
Person und der landesrechtlichen 
Aus- oder Weiterbildung und ist die-
ser so groß, dass die Ausübung 
dieser Tätigkeit eine Gefahr für die 
öffentliche Gesundheit darstellt, ist 
die dienstleistende Person ver-
pflichtet, nachzuweisen, insbeson-
dere durch eine Eignungsprüfung, 
dass sie die fehlenden Kenntnisse, 
Fähigkeiten oder Kompetenzen er-
worben hat. 

 
 (5) Die zuständige Behörde unter-

richtet die dienstleistende Person 
grundsätzlich innerhalb eines Mo-
nats nach Eingang der Meldung 
und der erforderlichen Unterlagen 
über das Ergebnis der Nachprü-
fung. Sollten Schwierigkeiten auf-
treten, die zu einer Verzögerung 
führen könnten, unterrichtet die zu-
ständige Behörde die dienstleis-
tende Person innerhalb eines Mo-
nats über die Gründe für diese Ver-
zögerung und über den Zeitplan für 
eine Entscheidung, die vor Ablauf 
des zweiten Monats ab Eingang der 
vollständigen Unterlagen ergehen 
muss. Bleibt eine Reaktion der zu-
ständigen Behörde innerhalb der 
vorgegebenen Fristen aus, darf die 
Dienstleistung erbracht werden. 

 
(6) Bei berechtigten Zweifeln for-
dert die zuständige Behörde von 
der zuständigen Behörde des an-
deren europäischen Staates Infor-
mationen über die Rechtmäßigkeit 
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der Niederlassung und die gute 
Führung der dienstleistenden Per-
son sowie Informationen darüber, 
dass keine berufsbezogenen dis-
ziplinarischen oder strafrechtlichen 
Sanktionen vorliegen.  
 
(7) Die zuständige Behörde sorgt 
für den Austausch aller Informatio-
nen, die im Falle von Beschwerden 
einer dienstleistungsempfangen-
den Person gegen eine dienstleis-
tungserbringende Person für ein 
ordnungsgemäßes Beschwerde-
verfahren erforderlich sind. Sie un-
terrichtet die dienstleistungsemp-
fangende Person über das Ergeb-
nis der Beschwerde. Wird beim Er-
bringen der Dienstleistung gegen 
berufsrechtliche Pflichten versto-
ßen, so hat die zuständige Behörde 
unverzüglich die zuständige Be-
hörde des europäischen Herkunfts-
staates dieser dienstleistungser-
bringenden Person hierüber zu un-
terrichten. 
 
(8) Sofern keine anderslautende 
landes- oder bundesrechtliche Re-
gelung existiert, wird die Dienstleis-
tung unter der Berufsbezeichnung 
in der Amtssprache des europäi-
schen Staates der Niederlassung 
der dienstleistenden Person er-
bracht. 

 
(9) Üben deutsche Staatsangehö-
rige oder Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedstaates, eines an-
deren Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder eines gleichge-
stellten Staates den im Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes fal-
lenden Beruf in Deutschland auf-
grund einer Erlaubnis aus, so stellt 
ihnen die zuständige Behörde auf 
Antrag eine Bescheinigung aus, da-
mit sie die Möglichkeit erhalten, in 
einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkom-
mens über den europäischen 
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Wirtschaftsraum oder einem gleich-
gestellten Staat ihren Beruf als 
dienstleistungserbringende Person 
im Sinne des Artikels 57 des Vertra-
ges über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union (ABl. C 326 vom 
26.10.2012, S. 1) vorübergehend 
und gelegentlich auszuüben. 

 
Die Bescheinigung hat zu enthal-
ten, 

 
1.  dass die antragstellende Per-

son in der Bundesrepublik 
Deutschland als Angehörige 
beziehungsweise Angehöriger 
eines Gesundheitsfachberufs 
rechtmäßig niedergelassen ist, 

 
2.  dass der antragstellenden Per-

son die Ausübung des Ge-
sundheitsfachberufs nicht, 
auch nicht vorübergehend, un-
tersagt ist und 

 
3.  dass die antragstellende Per-

son über die berufliche Qualifi-
kation verfügt, die für die Aus-
übung des Gesundheitsfach-
berufs erforderlich ist. 

 
(10) Das für das Gesundheitswe-
sen zuständige Ministerium be-
stimmt die zuständige Behörde 
durch Rechtsverordnung.“ 
 

6.  Vor § 5 wird die Überschrift „Teil 3  
Patientenmobilität“ aufgehoben. 

 

  

7.  § 5 wird aufgehoben.  
 

  

8.  In § 6 Absatz 2 werden nach dem Wort 
„Hebammen“ die Wörter „und Entbin-
dungspfleger“ gestrichen. 

 

  

9.  § 8 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„5“ durch die Angabe „6 Absatz 4“ 
ersetzt und die Wörter „, die durch 
Verordnung vom 7. Dezem-
ber 2013 (GV. NRW. S. 841) geän-
dert wurde,“ werden durch die 
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Wörter „in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt. 

 
b)  In Absatz 2 wird nach den Wörtern 

„Behörde nach § 5“ die Angabe 
„und § 6“eingefügt. 

 
c)  Folgender Absatz 3 wird angefügt: 
 
 „(3) Für die grenzüberschreitende 

Verwaltungszusammenarbeit ist 
vorrangig das Binnenmarktinforma-
tionssystem (International Market 
Information System, IMI) zu nut-
zen.“ 

 
10.  In § 9 wird die Angabe „5“ durch die An-

gabe „6 Absatz 4“ ersetzt.  
 

  

Artikel 6 
Änderung des Gesetzes über den  

öffentlichen Gesundheitsdienst des 
 Landes Nordrhein- Westfalen 

 
§ 18 des Gesetzes über den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 25. November 1997  
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Arti-
kel 11 der Verordnung vom 30 Juni 2020 
(GV. NRW. S. 650) geändert worden ist, wird 
aufgehoben. 
 

 Artikel 6 
Änderung des Gesetzes über den  

öffentlichen Gesundheitsdienst des 
Landes Nordrhein- Westfalen 

 
Unverändert  

Artikel 7 
Aufhebung der Verordnung zur Durch-
führung des Meldeverfahrens nach § 18 

Gesetz über den öffentlichen  
Gesundheitsdienst 

 
Aufgrund des § 18 Absatz 3 des Gesetzes 
über den öffentlichen Gesundheitsdienst des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. No-
vember 1997 (GV. NRW. S. 430), der durch 
Artikel 3 Nummer 2.2 des Gesetzes vom  
20. November 2007 (GV. NRW. S. 572) ein-
gefügt worden ist, wird verordnet:  
 
Die Verordnung zur Durchführung des Mel-
deverfahrens nach § 18 Gesetz über den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst vom 20. No-
vember 2007 (GV. NRW. S. 572) wird aufge-
hoben. 
 
 

 Artikel 7 
Aufhebung der Verordnung zur Durch-
führung des Meldeverfahrens nach § 18 

Gesetz über den öffentlichen  
Gesundheitsdienst 

 
Unverändert  
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Artikel 8 
Änderung des Weiterbildungsgesetzes 
Alten- und Gesundheits- und Kranken-

pflege 
 
§ 7 Absatz 1 Nummer 6 des Weiterbildungs-
gesetzes Alten- und Gesundheits- und Kran-
kenpflege vom 24. April 1990 (GV. NRW.  
S. 270), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 767) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 
 
„6.  die Anrechnung von Zeiten auf die Wei-

terbildung“. 
 

 Artikel 8 
Änderung des Weiterbildungsgesetzes 
Alten- und Gesundheits- und Kranken-

pflege 
 
Unverändert  

Artikel 9 
Änderung der Weiterbildungs- und  

Prüfungsverordnung für Pflegeberufe 
 
Aufgrund des § 7 des Weiterbildungsgeset-
zes Alten- und Gesundheits- und Kranken-
pflege vom 24. April 1990 (GV. NRW.  
S. 270), der zuletzt durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom [einsetzen Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle] geändert worden ist, wird 
verordnet:  
 
Die Weiterbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Pflegeberufe vom 15. Dezem-
ber 2009 (GV. NRW. S. 904), zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 650), wird wie 
folgt geändert: 
 

 Artikel 9 
Änderung der Weiterbildungs- und  

Prüfungsverordnung für Pflegeberufe 
 
Aufgrund des § 7 des Weiterbildungsgeset-
zes Alten- und Gesundheits- und Kranken-
pflege vom 24. April 1990 (GV. NRW.  
S. 270), der zuletzt durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom [einsetzen Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle] geändert worden ist, wird 
verordnet:  
 
Die Weiterbildungs- und Prüfungsverord-
nung für Pflegeberufe vom 15. Dezem-
ber 2009 (GV. NRW. S. 904), zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 650), wird wie 
folgt geändert: 
 

1. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Satz 2 werden nach dem Wort 
„Anleitung“ die Wörter „sowie aus 
weiteren praktischen Einsätzen“ 
angefügt. 

 
b)  Folgende Sätze werden angefügt: 
 
 „Die theoretische Weiterbildung 

umfasst mindestens 720 Stunden 
und die praktische Weiterbildung 
umfasst mindestens 2 100 Stun-
den, davon mindestens 1 200 
Stunden unter Anleitung. Bis zu 
25 Prozent der theoretischen Wei-
terbildung können in digitaler 
Form absolviert werden.“ 

 1. unverändert  

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18603&vd_back=N650&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18603&vd_back=N650&sg=0&menu=1
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2.  § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
 „Die Weiterbildungsstätte trägt die 

Gesamtverantwortung für die 
Durchführung der Weiterbildung.“ 

 
b)  Nach Absatz 1 wird folgender Ab-

satz 2 eingefügt:  
 
 „(2) Zugangsberechtigt für einen 

Weiterbildungslehrgang nach die-
ser Verordnung sind Pflegekräfte, 
die eine Erlaubnis zur Führung 
der Berufsbezeichnungen  

 
1.  Gesundheits- und Kranken-

pflegerin und Gesundheits- 
und Krankenpfleger nach § 1 
Absatz 1 Nummer 1 des 
Krankenpflegegesetzes vom 
16. Juli 2003 (BGBl. I 
S. 1442) in der zuletzt durch 
Artikel 12 des Gesetzes vom 
15. August 2019 (BGBl. I 
S. 1307) geänderten Fas-
sung in Verbindung mit § 64 
des Pflegeberufegesetzes 
vom 17. Juli 2017 (BGBl. I. 
S. 2581), das zuletzt durch 
Artikel 13a des Gesetzes vom 
24. Februar 2021 (BGBl. I 
S. 274) geändert worden ist, 

 
2.  Gesundheits- und Kinder-

krankenpflegerin und Ge-
sundheits- und Kinderkran-
kenpfleger nach § 1 Absatz 1 
Nummer 2 des Krankenpfle-
gegesetzes in Verbindung mit 
§ 64 des Pflegeberufegeset-
zes oder nach § 58 Absatz 1 
des Pflegeberufegesetzes,  

 
3.  Altenpflegerin und Altenpfle-

ger nach § 1 des Altenpflege-
gesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 
25. August 2003 (BGBI. I 
S. 1690) in der zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 

 2. unverändert  
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15. August 2019 (BGBI. I 
S. 1307) geänderten Fas-
sung in Verbindung mit § 64 
des Pflegeberufegesetzes  
oder nach § 58 Absatz 2 des 
Pflegeberufegesetzes, 

 
4.  Pflegefachfrau und Pflege-

fachmann nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 des Pflegeberufege-
setzes oder  

 
5.  Pflegefachfrau und Pflege-

fachmann nach § 1 Absatz 1 
Satz 2 des Pflegeberufege-
setzes besitzen.“ 

 
c)  Der bisherige Absatz 2 wird Ab-

satz 3 und die Angabe „Teil II“ 
wird durch die Angabe „Absatz 2“ 
ersetzt. 

 
3.  Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 
 

„§ 3a 
Anrechnung von Zeiten auf die  

Weiterbildung 
 
Auf Antrag können eine andere Aus-  
oder Weiterbildung oder Teile hiervon, 
eine Hochschulausbildung oder Teile 
hiervon, Berufserfahrung oder durch le-
benslanges Lernen erworbene Kennt-
nisse und Fähigkeiten auf die Weiterbil-
dung nach § 2 Absatz 1 angerechnet 
werden. Das Erreichen des Weiterbil-
dungsziels darf durch die Anrechnung 
nicht gefährdet werden. Die Weiterbil-
dungsstätte gibt eine Einschätzung über 
den Umfang einer möglichen Anrech-
nung ab. Der Vorsitz des Prüfungsaus-
schusses entscheidet über den Antrag.“ 

 

 3. unverändert  

4.  In § 4 Satz 1 werden nach dem Wort „je-
weiligen“ die Wörter „unter Anleitung 
stattfindenden“ eingefügt. 

 

 4. unverändert 

5.  § 8 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Absatz 4 Satz 1 werden die 
Wörter „eine mindestens ausrei-
chende Leistung“ durch die 

 5. unverändert  
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Wörter „mindestens die Note aus-
reichend“ ersetzt. 

 
b)  Dem Absatz 5 werden die folgen-

den Sätze angefügt:  
 

„Die Frist zur Wiederholung eines 
nicht bestandenen Moduls kann in 
begründeten Einzelfällen verlän-
gert werden. Über die Verlänge-
rung entscheidet die Weiterbil-
dungsstätte.“ 

 
6.  § 9 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort 
„acht“ durch das Wort „zwölf“ er-
setzt. 

 
b)  In Absatz 2 Nummer 1 wird jeweils 

die Angabe „90“ durch die Angabe 
„80“ ersetzt. 

 

 6. unverändert  

7.  In § 10 Absatz 2 Satz 1 werden die Wör-
ter „Tätigkeitsfeld (Intensivpflege und 
Pflege in der Anästhesie oder pädiatri-
sche Intensivpflege und Pflege in der 
Anästhesie, OP-Dienst oder psychiatri-
sche Pflege)“ durch die Wörter „der fol-
genden Tätigkeitsfelder:  
 
1.  Intensivpflege und Pflege in der 

Anästhesie, 
 
2. pädiatrische Intensivpflege und 

Pflege in der Anästhesie, 
 
3.  OP-Dienst oder  
 
4.  psychiatrische Pflege“ ersetzt. 

 

 7. unverändert  

8.  § 14 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Der Wortlaut wird Absatz 1. 
 
b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
 
 „(2) Die Frist nach Absatz 1 kann in 

begründeten Einzelfällen verlängert 
werden. Über die Verlängerung 
entscheidet der zuständige Prü-
fungsvorsitz auf Antrag.“ 

 

 8. unverändert  
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9.  § 19 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 19 
Gleichwertigkeit der Weiterbildung 

 
(1) Die in einem anderen Bundesland 
erteilte Weiterbildungsbezeichnung gilt 
auch in Nordrhein-Westfalen. 
 
(2) Eine außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erworbene abgeschlos-
sene Weiterbildung erfüllt die Voraus-
setzungen nach dieser Verordnung, 
wenn die Gleichwertigkeit des Weiterbil-
dungsstandes gegeben ist.“ 

 

 9. unverändert  

10.  § 21 wird aufgehoben. 
 

 10. unverändert  

11.  § 22 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Nummer 2 werden die Wörter 
„Gesundheits- und Krankenpflege-
rin/Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin oder einem -pfleger“ 
durch das Wort „Pflegefachperson“ 
ersetzt und nach dem Wort „Hoch-
schulqualifikation“ werden die Wör-
ter „oder durch eine pädagogisch 
qualifizierte Person mit einer abge-
schlossenen berufsspezifischen 
Hochschulausbildung“ eingefügt. 

 
b) In Nummer 3 werden die Wörter 

„Fachgesundheits- und Kranken-
pflegerin, Fachgesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin oder -pfle-
ger“ durch das Wort „Pflegefach-
person“ ersetzt. 

 

 11. unverändert  

12.  In § 23 im Satz 2 werden nach dem Wort 
„Minuten“ die Wörter „unter Anleitung“ 
eingefügt. 

 

 12. unverändert  

13.  § 24 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Satz 1 wird das Wort „Fachwei-
terbildung“ durch das Wort „Weiter-
bildung“ ersetzt. 

 
b)  In Satz 2 werden die Wörter „eigen-

ständigen Prüfungsleistung“ durch 
die Wörter „Modulprüfung gemäß 
§ 8“ ersetzt. 

 13. unverändert  
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14.  § 27 wird aufgehoben. 
 

 14. unverändert  

15.  § 28 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Nummer 2 werden die Wörter 
„Gesundheits- und Krankenpflege-
rin/Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin oder einem -pfleger“ 
durch das Wort „Pflegefachkraft“ 
ersetzt und nach dem Wort „Hoch-
schulqualifikation“ werden die Wör-
ter „oder durch eine pädagogisch 
qualifizierte Person mit einer abge-
schlossenen berufsspezifischen 
Hochschulausbildung“ eingefügt. 

 
b) In Nummer 3 werden die Wörter 

„Fachgesundheits- und Kranken-
pflegerin, Fachgesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin oder -pfle-
ger“ durch das Wort „Pflegefach-
kraft“ ersetzt. 

 

 15. unverändert  

16.  In § 29 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Minuten“ die Wörter „unter Anleitung“ 
eingefügt und die Wörter „120 Stunden 
in alternativen OP-Einrichtungen (z.B. 
ambulante operative Einrichtungen) so-
wie im präoperativen Bereich ein-
schließlich Anästhesie und 80 Stunden 
weitere praktische Einsätze im OP-
Dienst“ werden durch die Wörter „200 
Stunden in einer alternativen OP-Ein-
richtung“ ersetzt. 

 

 16. unverändert  

17.  § 33 wird aufgehoben. 
 

 17. unverändert 

18. § 34 wird wie folgt geändert: 
 
a)  In Nummer 2 werden die Wörter 

„Gesundheits- und Krankenpflege-
rin/Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin oder einer Altenpfle-
gerin oder einem -pfleger“ durch 
das Wort „Pflegefachkraft“ ersetzt 
und nach den Wörtern „geleitet 
wird“ werden die Wörter „oder 
durch eine pädagogisch qualifi-
zierte Person mit einer abgeschlos-
senen berufsspezifischen Hoch-
schulausbildung“ eingefügt. 

 

 18. unverändert  
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b)  In Nummer 3 werden die Wörter 
„Fachgesundheits- und Kranken-
pflegerin, Fachgesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin, Fachalten-
pflegerin oder -pfleger“ durch die 
Wörter „Pflegefachkraft mit einer 
Weiterbildung“ ersetzt. 

 
19. In § 35 Satz 2 werden nach den Wörtern 

„Weiterbildung umfasst“ die Wörter „un-
ter Anleitung“ eingefügt. 

 

 19. unverändert  

20.  § 37 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Auf Antrag erteilt der Kreis oder die 

kreisfreie Stadt nach Anlage 10 die Er-
laubnis, die folgende Weiterbildungsbe-
zeichnung zu führen: „Pflegefachkraft 
für Psychiatrie“. 

 

 20. unverändert  

21. Nach § 43 wird folgender § 44 eingefügt: 
 

„§ 44 
Übergangsvorschrift 

 
Ab dem 1. Januar 2024 ist die Pflege-
kammer Nordrhein-Westfalen für die 
Durchführung von Weiterbildungen in 
den Pflegeberufen zuständig. Vor dem 
1. Januar 2024 begonnene Weiterbil-
dungen werden nach dieser Verord-
nung durchgeführt. Im Übrigen gilt § 120 
des Heilberufsgesetzes vom 
9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403) in der 
jeweils geltenden Fassung.“ 

 

 21. unverändert  

22.  Der bisherige § 44 wird § 45 und Ab-
satz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

  

 22. unverändert  

23.  Die Anlagen 1 bis 10 erhalten die aus 
dem Anhang zu diesem Gesetz ersicht-
liche Fassung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23. Die Anlagen 1 bis 10 erhalten die aus 
den Anhängen 4 bis 13 zu diesem Ge-
setz ersichtlichen Fassungen.  
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Artikel 10 
Änderung der Weiterbildungsverordnung 

Hygienefachkraft 
 
Aufgrund des § 7 des Weiterbildungsgeset-
zes Alten- und Gesundheits- und Kranken-
pflege vom 24. April 1990 (GV. NRW.  
S. 270), der zuletzt durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom [einsetzen Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle] geändert worden ist, wird 
verordnet: 
 
Die Weiterbildungsverordnung Hygienefach-
kraft vom 28. September 2012 (GV. NRW. 
S. 461), die zuletzt durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 650) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Artikel 10 
Änderung der Weiterbildungsverordnung 

Hygienefachkraft 
 
Aufgrund des § 7 des Weiterbildungsgeset-
zes Alten- und Gesundheits- und Kranken-
pflege vom 24. April 1990 (GV. NRW.  
S. 270), der zuletzt durch Artikel 8 des Ge-
setzes vom [einsetzen Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle] geändert worden ist, wird 
verordnet: 
 
Die Weiterbildungsverordnung Hygienefach-
kraft vom 28. September 2012 (GV. NRW. 
S. 461), die zuletzt durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 650) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 
1.  In der Überschrift werden die Wörter „zu 

Fachgesundheits- und Krankenpflege-
rinnen, -pflegern, Fachgesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen, -pflegern 
für Krankenhaushygiene -“ und nach 
dem Wort „Prüfungsordnung“ durch das 
Wort „zur“ ersetzt. 

 

 1. unverändert  

2.  § 1 wird wie folgt geändert: 
 

a)  In Absatz 1 werden die Wörter 
„Gesundheits- und Krankenpfle-
gerinnen, -pflegern, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen 
und -pflegern“ gestrichen. 

 
b)  In Absatz 2 Nummer 4 werden die 

Wörter „Gesundheits- und Kran-
kenpflege, in der Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege“ durch 
die Wörter „Ausbildung zur Pfle-
gefachfrau und zum Pflegefach-
mann“ ersetzt. 

 

 2. unverändert  

3.  In § 2 Absatz 2 Nummer 2 werden nach 
dem Wort „Hygienefachkraft“ die Wörter 
„oder mit einer pädagogisch qualifizier-
ten Person mit einer abgeschlossenen 
berufsspezifischen Hochschulausbil-
dung“ eingefügt. 

 
 
 
 
 

 3. unverändert  
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4.  § 3 werden folgende Sätze angefügt: 
 
 „Bis zu 25 Prozent der theoretischen 

Weiterbildung können in digitaler Form 
absolviert werden. Die Weiterbildungs-
stätte trägt die Gesamtverantwortung 
für die Durchführung der Weiterbil-
dung.“ 

 

 4. unverändert  

5.  § 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 4 
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Zugangsberechtigt sind Pflegefach-
kräfte, die eine Erlaubnis zur Führung 
der Berufsbezeichnungen  
 
1.  Gesundheits- und Krankenpflegerin 

und Gesundheits- und Krankenpfle-
ger nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 
des Krankenpflegegesetzes vom 
16. Juli 2003 (BGBI. I S. 1442) in 
der zuletzt durch Artikel 12 des Ge-
setzes vom 15. August 2019 (BGBI. 
I S. 1307) geänderten Fassung in 
Verbindung mit § 64 des Pflegebe-
rufegesetzes vom 17. Juli 2017 
(BGBI. I S. 2581), das zuletzt durch 
Artikel 13a des Gesetzes vom 
24. Februar 2021 (BGBI. I S. 274), 

 
2.  Gesundheits- und Kinderkranken-

pflegerin und Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger nach § 1 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Krankenpfle-
gegesetzes in Verbindung mit § 64 
des Pflegeberufegesetzes oder 
nach § 58 Absatz 1 des Pflegebe-
rufegesetzes,  

 
3.  Altenpflegerin und Altenpfleger 

nach § 1 des Altenpflegegesetzes 
in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. August 2003 (BGBI. 
I S. 1690) in der zuletzt durch Arti-
kel 14 des Gesetzes vom 15. Au-
gust 2019 (BGBI. I S. 1307) geän-
derten Fassung in Verbindung mit 
§ 64 des Pflegeberufegesetzes  
oder nach § 58 Absatz 2 des Pfle-
geberufegesetzes, 

 

 5. unverändert  
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4.  Pflegefachfrau und Pflegefach-
mann nach § 1 Absatz 1 Satz 1 des 
Pflegeberufegesetzes oder  

 
5.  Pflegefachfrau und Pflegefach-

mann nach § 1 Absatz 1 Satz 2 des 
Pflegeberufegesetzes  

 
besitzen. 
 
(2) Berufserfahrungen in infektionsge-
fährdeten Bereichen sind erwünscht.“ 

 
6.  Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt: 
 

„§ 4a 
Anrechnung von Zeiten auf die Wei-

terbildung 
 
Auf Antrag können eine andere Aus- 
und Weiterbildung oder Teile hiervon, 
eine Hochschulausbildung oder Teile 
hiervon, Berufserfahrung oder durch le-
benslanges Lernen erworbene Kennt-
nisse und Fähigkeiten auf die Weiterbil-
dung nach § 2 Absatz 1 angerechnet 
werden. Das Erreichen des Weiterbil-
dungsziels darf durch die Anrechnung 
nicht gefährdet werden. Die Weiterbil-
dungsstätte gibt eine Einschätzung über 
den Umfang einer möglichen Anrech-
nung ab. Der Vorsitz des Prüfungsaus-
schusses entscheidet über den Antrag.“ 

 

 6. unverändert  

7.  § 19 werden folgende Sätze angefügt: 
 
 „Die Frist kann in begründeten Einzelfäl-

len verlängert werden. Über die Verlän-
gerung entscheidet der zuständige Prü-
fungsvorsitz auf Antrag.“ 

 

 7. unverändert  

8.  § 22 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) In dem Satzteil vor Nummer 1 
werden die Wörter „eine der fol-
genden Weiterbildungsbezeich-
nungen“ durch die Wörter „die fol-
gende Weiterbildungsbezeich-
nung“ ersetzt. 

 
b)  Die Nummern 1 bis 4 werden 

durch die Wörter „Pflegefachkraft 
(Hygienefachkraft)“ ersetzt. 

 8. unverändert  
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9.  § 30 wird wie folgt geändert: 
 

a)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird 
gestrichen. 

 
b)  Absatz 2 wird aufgehoben. 

 

 9. unverändert  

10.  § 31 wird durch die folgenden §§ 31 und 
32 ersetzt:  

 
„§ 31 

Übergangsvorschrift 
 
Ab dem 1. Januar 2024 ist die Pflege-
kammer Nordrhein-Westfalen für die 
Durchführung von Weiterbildungen in 
den Pflegeberufen zuständig. Vor dem 
1. Januar 2024 begonnene Weiterbil-
dungen werden nach dieser Verord-
nung durchgeführt. Im Übrigen gilt § 120 
des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 
2000 (GV. NRW. S. 403) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

 

 10. unverändert  

§ 32 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Die Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2012 in Kraft, sie tritt am 31. Dezember 
2027 außer Kraft.“ 
 

  

11. Die Anlagen 4 und 5 erhalten die aus 
dem Anhang zu diesem Gesetz ersicht-
liche Fassung. 

 

 11. Die Anlagen 4 und 5 erhalten die aus 
den Anhängen 14 und 15 zu diesem 
Gesetz ersichtlichen Fassungen.  

Artikel 11 
Änderung des Krankenhaus- 

gestaltungsgesetzes des Landes  
Nordrhein-Westfalen 

 
1. Artikel 8 Nummer 2 des Gesetzes zur 

Errichtung der Pflegekammer Nord-
rhein-Westfalen vom 30. Juni 2020 (GV. 
NRW. S. 650) wird aufgehoben.  

 
2. § 15 Absatz 1 bisherige Nummer 6 bis 

10 des Krankenhausgestaltungsgeset-
zes des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 
S. 702, ber. 2008 S. 157), das zuletzt 
durch Gesetz vom 9. März 2021 (GV. 
NRW. S. 272, ber. S. 394) und Artikel 8 

 Artikel 11 
Änderung des Krankenhaus- 

gestaltungsgesetzes des Landes  
Nordrhein-Westfalen 

 
Unverändert  
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des Gesetzes vom 30. Juni 2020 (GV. 
NRW. S. 650) geändert worden ist, wird 
Nummer 7 bis 11. 

 
Artikel 12 

Inkrafttreten 
 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-

sätze 2 bis 5 am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.  

 
(2) Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe a Dop-

pelbuchstabe ff tritt am 31. März 2024 in 
Kraft. 

 
(3) Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe a Dop-

pelbuchstabe gg tritt am 31. Dezember 
2027 in Kraft. 

 
(4) Die Artikel 2, 4, 9 und 10 treten am zwei-

ten Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 
(5) Artikel 11 Absatz 2 tritt am 1. Mai 2022 

in Kraft. 
 
 

 Artikel 12 
Inkrafttreten 

 
Unverändert  
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Beschlüsse des Ausschusses zu den Anlagen des Gesetzentwurfs:  
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(zu Artikel 2) - unverändert - 
 
Anlage zu § 7 Absatz 4 HebBO NRW  
 
Berufsaufgabenbezogene Fortbildungen 
Unter berufsaufgabenbezogenen Fortbildungen sind Inhalte zu verstehen, die aktuelle, insbe-
sondere evidenzbasierte Erkenntnisse sowie vertieftes Wissen zur Erweiterung der Fähigkei-
ten und Fertigkeiten in den Aufgabenbereichen der Hebammentätigkeit (Schwangerschaft, 
Geburtshilfe, Wochenbett und Stillzeit sowie Notfallmanagement) vermitteln. 
Erfasst werden insbesondere: 
 
Schwangerschaft 
- 
Schwangerenvorsorge (auch Mutterschaftsrichtlinien) 
- 
Abgrenzung von physiologischen und pathologischen Schwangerschaftsverläufen 
- 
Schwangerschaftsbeschwerden und deren Behandlung oder Linderung 
- 
Geburtsvorbereitung, Kursleitung 
- 
Schwangerschaftsgymnastik, Bewegung in der Schwangerschaft 
- 
Ernährungsberatung der Schwangeren, insbesondere zur Prophylaxe von Adipositas, Hyper-
tonie und fetaler Makrosomie 
- 
Psychohygiene 
- 
Rauchentwöhnung 
- 
Information zur Pränataldiagnostik 
- 
Maßnahmen zur Verringerung von Ängsten 
- 
Maßnahmen zur Prävention von Frühgeburten 
- 
Schwangerschaftsbedingte Erkrankungen (zum Beispiel Gestationsdiabetes, schwanger-
schaftsindizierte Hypertonie) 
- 
Begleitung und Unterstützung der Eltern-Kind-Beziehung (Bindungsförderung) 
- 
Dokumentation 
 
Geburtshilfe 
- 
Förderung der physiologischen Geburt, hebammengeleitete Geburtshilfe 
- 
Einschätzung des Geburtsfortschrittes und des kindlichen Wohlbefindens 
- 
Bedeutung von Geburtsschmerz; nicht-medikamentöse Schmerzbehandlung 
- 
Gebärhaltungen, Wassergeburt 
- 
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Bonding und Stillförderung nach der Geburt 
- 
Versorgung eines Dammschnittes oder -risses 
- 
Risikoeinschätzung und Risikomanagement 
- 
Notfallmanagement in der (hebammengeleiteten) Geburtshilfe 
- 
ungeplante Hausgeburt 
- 
Dokumentation und Haftung in der Geburtshilfe 
- 
Einbeziehung von Vätern und anderen Angehörigen in die Geburtsarbeit 
 
Wochenbett und Stillzeit 
- 
Wochenbettbetreuung und -pflege 
- 
Prävention von Rückbildungs- und Wundheilungsstörungen 
- 
Stillberatung, -förderung, -anleitung 
- 
Säuglingsernährung im ersten Lebensjahr 
- 
Stillen unter erschwerten Bedingungen (zum Beispiel Mehrlinge, Frühgeborene, Säuglinge mit 
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten) 
- 
Hebammenhilfe für Mütter mit psychischen Erkrankungen 
- 
Interdisziplinäre Betreuung von vulnerablen Mutter-Kind-Paaren 
- 
Förderung der Eltern-Kind-Beziehung unter Einbeziehung von Erkenntnissen aus der Bin-
dungsforschung 
 
Frühkindliche Entwicklung 
- 
Prophylaxe von postpartalen Infektionen 
- 
Informationen zu aktuellen Impfempfehlungen für Säuglinge 
- 
Prävention des plötzlichen Säuglingstodes 
- 
Informationen zur Unfallverhütung und Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Kind 
- 
Beratung zur Familienplanung und Schwangerschaftsverhütung 
- 
Beckenboden- und Rückbildungsgymnastik 
- 
Hebammenhilfe und Trauerbegleitung bei verstorbenem Baby 
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Notfallmanagement 
 
Hebammen arbeiten vorrangig im Bereich der physiologischen Verläufe von Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett. Jedoch ist ständig mit dem Eintritt einer latenten oder akuten Notsi-
tuation zu rechnen, die erkannt und adäquat behandelt werden muss. Zu unterscheiden sind 
Notsituationen, die das Kind betreffen und solchen, die die Mutter betreffen. 
Kindliche Notfälle, insbesondere: 
- 
unerwartete Frühgeburten 
- 
intrapartale Notfallsituationen 
- 
unerwartete Beckenendlage 
- 
Nabelschnurvorfall 
- 
vorzeitige Plazentalösung 
- 
Schulterdystokie 
- 
Amnioninfektionssyndrom 
- 
Fehlbildungen 
- 
Atemnotsyndrom 
- 
Reanimation des Neugeborenen 
- 
Erstversorgung kindlicher Geburtsverletzungen. 
 
Mütterliche Notfälle, insbesondere: 
- 
Blutungen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 
- 
Hypertensive Erkrankungen, Eklampsie, Präklampsie/HELLP-Syndrom 
- 
Thrombose, Embolie 
- 
Infektionen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 
 
Sonstiges 
 
Sensibilisierung im Umgang mit Intergeschlechtlichkeit bei Neugeborenen und Säuglingen. 
Die Fortbildungsangebote sollten interprofessionell ausgerichtet sein 
 
Qualitätsmanagement und Beteiligung an Qualitätssicherung in der Hebammenhilfe 
- 
Haftungs- und Rechtsfragen 
- 
berufspolitische Rahmenbedingungen und Abrechnungsmodalitäten 
- 
Gesprächsführung und Beratungsstrategien 
- 
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Komplementärmethoden, wie zum Beispiel Akupunktur, Homöopathie, Fußreflexzonenthera-
pie, Yoga 
Fortbildungsangebote können berufsübergreifend angelegt sein. 
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(zu Artikel 2) - unverändert  - 
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(zu Artikel 4) - unverändert 
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(zu Artikel 9) - neu - 
 

 
 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

57 

 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

58 

 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

59 

 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

60 

 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

61 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

62 

 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

63 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

64 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

65 

 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

66 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

67 

 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

68 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

69 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

70 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

71 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

72 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

73 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

74 

 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

75 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

76 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

77 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

78 

 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

79 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

80 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

81 

 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

82 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

83 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

84 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

85 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

86 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

87 

 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

88 

 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

89 

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16297 

 
 

90 

(zu Artikel 9) - neu - 
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(zu Artikel 9) - neu - 
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(zu Artikel 9) - neu - 
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(zu Artikel 9) - neu - 
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(zu Artikel 9) - neu - 
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(zu Artikel 9) - neu - 
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(zu Artikel 9) - neu - 
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(zu Artikel 10) - neu -  
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(zu Artikel 10) - neu -  
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Bericht 
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz zur Umsetzung der Akademisierung des 
Hebammenberufs in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Re-
gelungen“ (Drucksache 17/14305) wurde am 30. Juni 2021 vom Plenum zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales und zur Mitberatung an den 
Wissenschaftsausschuss und den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen überwiesen. 
 
Die Landesregierung begründet den Gesetzentwurf damit, dass Hebammen einen unverzicht-
baren Beitrag zur gesundheitlichen Versorgung von Frauen während der Schwangerschaft, 
bei der Geburt, während des Wochenbetts und der Stillzeit von Neugeborenen und Säuglingen 
leisten würden. Die Sicherstellung einer flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Heb-
ammenversorgung sei insofern ein Anliegen von herausgehobener Bedeutung. Ziel sei des-
halb, den Hebammenberuf zukunftsgerecht weiterzuentwickeln, attraktiver zu gestalten und 
die Qualität der Ausbildung nachhaltig zu verbessern. 
 
Dem habe der Bund in Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG mit dem Gesetz über das Stu-
dium und den Beruf von Hebammen vom 22. November 2019 (BGBl. I S. 1739) und der Stu-
dien- und Prüfungsverordnung für Hebammen vom 8. Januar 2020 (BGBl. I S.39) Rechnung 
getragen. Die Ausbildung zur Hebamme solle von einer dreijährigen, fachschulischen Ausbil-
dung in ein duales Studium überführt werden. Aufgrund der neuen bundesrechtlichen Vorga-
ben und der Änderung der Ausbildungsstruktur bestehe eine Änderungsnotwendigkeit auch 
der landesrechtlichen Vorschriften. Sowohl inhaltliche als auch redaktionelle Änderungen so-
wie eine Umsetzung der bundesrechtlich eingeräumten Gestaltungsspielräume seien erforder-
lich. 
 
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Akademisierung des Hebammenberufs in Nordrhein-
Westfalen macht das Land von den bundesrechtlich eingeräumten Ermächtigungen für die 
Länder Gebrauch. Es sollen die erforderlichen Anpassungen vorgenommen und bundesge-
setzlich eingeräumte Gestaltungsspielräume umgesetzt werden. Durch die Ermächtigung zum 
Erlass von Rechtsverordnungen könne die Landesregierung zukünftig flexibel auf Regelungs-
notwendigkeiten in Nordrhein-Westfalen reagieren. 
 
B Beratung 
 
Zur ersten Beratung des Gesetzentwurfes lagen den Ausschüssen ein gemeinsamer Ände-
rungsantrag der Fraktionen der CDU und der FDP (Drucksache 17/14582) vor. 
 
Der Gesetzentwurf wurde in der Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
am 1. September 2021 erstmals aufgerufen und der Ausschuss hat einvernehmlich die Durch-
führung einer Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/14305 
und dem vorliegenden Änderungsantrag, Drucksache 17/14582, beschlossen. Der mitbera-
tende Wissenschaftsausschuss hat sich für eine pflichtige Teilnahme an der Anhörung von 
Sachverständigen entschieden. Der mitberatende Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 
hat sich nachrichtlich an der Anhörung beteiligt. 
 
Am 10. November 2021 hat der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales zusammen 
mit dem Wissenschaftsausschuss die Anhörung von Sachverständigen durchgeführt (Aus-
schussprotokoll 17/1616). Die Sachverständigen waren gebeten, im Vorfeld der Anhörung 
schriftlich zu dem Gesetzentwurf und dem Änderungsantrag Stellung zu nehmen.  
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Dem Ausschuss lagen im Rahmen der Anhörung folgende Stellungnahmen vor:  
 

eingeladen 
Stellung-
nahme 

 
Hochschule für Gesundheit Bochum, HSG 
Bochum 
 

17/4491 

 
Landesverband der Hebammen NRW  
Barbara Blomeier 
Köln  
 

17/4484 

 
Bund freiberuflicher Hebammen Deutsch-
lands e.V. 
Frankfurt 
 

17/4473 

 
(vgl. Ausschussprotokoll 17/1616) 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat während der Sitzung am 08.12.2021 
die Anhörung ausgewertet. 
 
Der mitberatende Wissenschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.01.2022 ein Votum für 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales abgegeben. Mit den Stimmen der Frakti-
onen der CDU, SPD, FDP und AfD, bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
votierte der Wissenschaftsausschuss für die Annahme des Änderungsantrags der Fraktionen 
von CDU und FDP, Drucksache 17/14582.  
Mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und AfD, bei Enthaltung der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, votierte der Wissenschaftsausschuss für die Annahme des ge-
änderten Gesetzentwurfes der Landesregierung, Drucksache 17/14305. 
 
Der Ausschuss für Gleichstellung und Frauen hat während seiner Sitzung am 13.01.2022 ent-
schieden kein Votum abzugeben. 
 
In seiner Sitzung am 19.01.2022 hat der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales den 
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/14305 sowie den Änderungsantrag der 
Fraktionen von CDU und FDP, Drucksache 17/14582 abschließend beraten und führte die 
Abstimmung zur Beschlussempfehlung an das Plenum herbei (Ausschussprotokoll 17/1702). 
 
Durch den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP werden die bisherigen Anlagen 
bzw. Anhänge zu Artikel 9 des Gesetzentwurfs - Änderung der Weiterbildungs- und Prüfungs-
verordnung für Pflegeberufe - durch die (ersten) Anlagen 1 bis 10 des Änderungsantrags er-
setzt. Zu Artikel 10 des Gesetzentwurfs - Änderung der Weiterbildungsverordnung Hygiene-
fachkraft - werden die (zweiten) Anlagen 4 (zu § 18) und 5 (zu § 22) neu hinzugefügt. Unver-
ändert durch den Änderungsantrag in Drucksache 17/14582 bleiben die Anlage 2 zu Artikel 2 
des Änderungsgesetzentwurfs (Anlage zu § 7 Abs. 4 HebBO NRW) sowie die Anlage 3 zu § 8 
HebBO NRW und die Anlage zu Artikel 4.  
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C Abstimmung 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU und FDP, bei Enthaltung der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
in Abwesenheit der Fraktion der AfD für die Annahme des Änderungsantrages, Drucksache 
17/14582 gestimmt. 
 
Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales empfiehlt den somit geänderten 
Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 17/14305 - mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU und FDP, bei Enthaltung der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und in Abwesenheit der Fraktion der AfD zur Annahme. 
 
 
 
Heike Gebhard 
(Vorsitzende) 
 


